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 Veröffentlicht am 07.04.1954

Norm

AußStrG §9 B1

Rechtssatz

Gegen Beschlüsse des Vormundschaftsgerichtes kann ein Rechtsmittel nur dann erhoben werden, wenn durch den

Beschluß Interessen des unter Vormundschaft Stehenden verletzt oder jemandem eine Leistung auferlegt wurde.
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